Muster-Schreiben: Einspruch gemäß § 33 Bundesgleichstellungsgesetz wegen Ablehnung der Kostenübernahme für die Frauenversammlung

Die Gleichstellungsbeauftragte 
Im Hause

An die Dienststellenleitung
Im Hause
Ort, Datum 
Einspruch gemäß § 33 Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG) wegen 
Ablehnung der Kostenübernahme für die Frauenversammlung sowie 
Verweigerung der Freistellung der Beschäftigten

Sehr geehrte Dienststellenleitung, 

mit Schreiben vom … teilte ich Ihnen mit, dass ich beabsichtige, am … meine jährliche Frauenversammlung abzuhalten. 

Hierauf erwiderten Sie mit Schreiben vom …, dass Sie keine Notwendigkeit sähen, eine Frauenversammlung zu finanzieren, und sowohl die Kostenübernahme für die Räumlichkeiten zur Veranstaltung der Frauenversammlung wie auch die Freistellung der Beschäftigten ablehnen. Weiter führten Sie an, dass eine solche Versammlung eine Männerdiskriminierung sei.

Form- und fristgerecht lege ich gegen diese Ablehnung Einspruch ein.

Gemäß § XX BGleiG habe ich das Recht, als Gleichstellungsbeauftragte einmal jährlich eine Frauenversammlung durchzuführen. Sie als Dienststelle haben die notwendigen Kosten für die Frauenversammlung zu tragen. Ablehnungsgründe sieht das Bundesgleichstellungsgesetz nicht vor. 

[bookmark: _GoBack]Ich stelle anheim, diese Entscheidung nochmals wohlwollend zu überdenken. Sehr ungern würde ich von meiner Klagebefugnis diesbezüglich Gebrauch machen und den Rechtsanspruch gerichtlich klären lassen. Für ein Gespräch stehe ich selbstverständlich gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

Die Gleichstellungsbeauftragte
